
EINWOHNERGEMEINDE GADMEN 
Truppenunterkunft    TEL     
Urs Mathis      FAX   033  971 33 84 (Gemeindeverw.) 
3863 Gadmen      E-Mail info@gadmen.ch
       gemeinde@innertkirchen.ch

———————————————————————————————————————————————————— 
 
 
Mietvertrag Truppenunterkunft TRUFT 
 
 
Die Einwohnergemeinde Gadmen und 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
schliessen folgenden Vertrag ab: 
 
 
1. Die Einwohnergemeinde Gadmen überlässt …………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
die TRUFT Gadmen samt der vorhandenen Einrichtung zum Gebrauch. Für die 
Übernachtung empfiehlt sich die Mitnahme von Schlafsäcken (keine Wolldecken 
vorhanden). 
 

2. Die vorhandene Einrichtung darf nur für den dafür bestimmten Zweck benutzt 
werden. 

 
3. Es wird folgende Mietdauer vereinbart: 

Übernahme: …………………………………………………………………………… 
Abgabe:  …………………………………………………………………………… 

 
4. Für die Benutzung gelten folgende Entschädigungsansätze: 

1 Tag nur Küchenbenutzung    CHF   80.00 
1 Tag ohne Küchenbenutzung   CHF 150.00 
1 Tag mit Küchenbenutzung    CHF 200.00 
1 Wochenende ohne Küchenbenutzung  CHF 250.00 
1 Wochenende mit Küchenbenutzung  CHF 300.00 
Benutzung bis 1 Woche ohne Küche  CHF 450.00 
Benutzung bis 1 Woche mit Küche   CHF 500.00 
 
Pro Person, welche in der TRUFT schläft, werden pro Nacht zusätzlich 
→ CHF 10.00 für über 16 Jährige 
→ CHF 8.00 für bis 16 Jährige 
berechnet. 
 
Der gesamte Mietbetrag wird von der Finanzverwaltung in Rechnung gestellt. Die 
Rechnungsadresse lautet: 
 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
 
 

5. Beschädigtes und verlorenes Inventar sowie beschädigte Einrichtungen sind durch 
die Unterkunftsbenutzer zu ersetzen. 



 
6. Die Schlüsselübergabe ist mit dem Anlagewart mindestens zwei Arbeitstage 

vorher abzusprechen (Telefon                              ). 
 

7. Die Anlage ist vor dem Verlassen zu reinigen. Der Anlagewart kontrolliert das 
Inventar und die ausgeführten Reinigungsarbeiten. Betriebsstörungen sind 
unverzüglich zu melden. 
Die Endreinigung kann auch durch den Anlagewart erfolgen: 
Reinigung ganze Anlage  CHF 300.00 
Reinigung halbe Anlage  CHF 150.00 
 

8. In der Unterkunft ist ein Kiosk vorhanden. Sollte eine Öffnung gewünscht werden, 
sind die Öffnungszeiten mit Frau Rosmarie Mrak (Telefon 079 673 68 13 oder 033 
975 11 89) abzusprechen. 

 
 
Gadmen, den ………………………… ANLAGEKOMMISSION GADMEN 
  Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
 E. von Weissenfluh D. Grisiger 
         
 
 
 
...................., den .............................. Für die Benutzer: 
 
 
 
Unterschrift zur Bestätigung: ................................................................. 
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